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(2) Delegierten Genossenschaftsbauern, die im Aufträge 
ihrer LPG in anderen LPG, in volkseigenen Gütern und ko
operativen Einrichtungen oder in anderen sozialistischen Be
trieben der Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft tätig 
sind, wird das Recht auf Führung einer persönlichen Haus
wirtschaft durch ihre LPG gewährt, indem diese dem dele
gierten Genossenschaftsbauern im Rahmen ihres Statuts den 
zur persönlichen Nutzung vorgesehenen Boden oder die vor
gesehenen Naturalien zur Verfügung stellt, die Bewirtschaf
tung des Bodens unterstützt und die persönliche Tierhaltung 
fördert. Diese Pflichten der LPG können mit Zustimmung 
des delegierten Genossenschaftsbauern ganz oder teilweise 
von der LPG, dem volkseigenen Gut, der kooperativen Ein
richtung oder dem anderen sozialistischen Betrieb der Land-, 
Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft übernommen werden, 
in dem der delegierte Genossenschaftsbauer tätig ist.

(3) Auf das Eigentum an Grundstücken,' Wohn- und Wirt
schaftsgebäuden sowie an Zuchttieren und Futtermitteln, die 
der Genossenschaftsbauer zur Wahrnehmung seiner genos
senschaftlichen Rechte und Pflichten oder zur Führung der 
persönlichen Hauswirtschaft benötigt, finden die Bestimmun
gen über den Vollstreckungsschutz für das genossenschaft
liche-Eigentum entsprechend Anwendung.

(4) Die Führung einer persönlichen Hauswirtschaft im Rah
men des Statuts und der Betriebsordnung der LPG wird 
auch den in der LPG tätigen Arbeitern und Angestellten ge
währleistet. Die Bestimmungen des Abs. 3 gelten entspre
chend.

§35
Arbeiter und Angestellte in den LPG

(1) Die Rechte und Pflichten der in den LPG tätigen Ar
beiter und Angestellten regeln sich nach dem Arbeitsgesetz
buch der Deutschen Demokratischen Republik und anderen 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen sowie den kollektivvertrag
lichen Regelungen, den Musterstatuten und den Musterbe
triebsordnungen.

(2) Die LPG gewährleisten die Wahrnehmung der gewerk
schaftlichen Rechte entsprechend der Satzung und den Be
schlüssen des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes und 
sichern im engen Zusammenwirken mit den gewerkschaft
lichen Organen die gleichberechtigte Teilnahme der Arbeiter 
und Angestellten an der Leitung und Planung der LPG.

§36
Ersatzansprüche der Genossenschaftsbauern 

bei Arbeitsunfall und Berufskrankheit
(1) Die Genossenschaftsbauern haben bei einem Arbeits

unfall im Zusammenhang mit dem genossenschaftlichen Ar
beitsprozeß oder einer Berufskrankheit Anspruch auf Ersatz 
des dadurch entstandenen Schadens durch die LPG. Ein 
Schadenersatzanspruch bei einem Arbeitsunfall besteht nicht, 
wenn der Genossenschaftsbauer trotz ordnungsgemäßer Be
lehrung, Unterweisung und Kontrolle aus grober Mißach
tung seiner Pflichten im Gesundheits- und Arbeitsschutz 
diese vorsätzlich verletzt, dadurch der Arbeitsunfall herbei
geführt worden ist und die LPG dafür keine Ursache gesetzt 
hat.

(2) Der Schadenersatzanspruch umfaßt
a) die entgangenen und noch entgehenden, auf Arbeit be

ruhenden Einkünfte, einschließlich der Minderung der 
Rentenansprüche,

b) die notwendigen Mehraufwendungen, insbesondere zur 
Wiederherstellung der Gesundheit und Arbeitsfähigkeit 
und zur Teilnahme am Arbeitsprozeß und am gesell
schaftlichen Leben,

c) den Sachschaden. \
Auf den Schadenersatzanspruch des Genossenschaftsbauern 
gegen die LPG werden Sozialversicherungs- und andere Ver
sorgungsleistungen, die der Genossenschaftsbauer auf Grund 
des Schadens erhält, angerechnet. Das gleiche gilt für Ein
künfte, die der Genossenschaftsbauer auf Grund ihm zumut

barer Arbeit erhält oder trotz Zumutbarkeit zu verdienen 
unterläßt. Leistungen der Staatlichen Versicherung der 
Deutschen Demokratischen Republik aus freiwilligen Le
bens- und Unfallversicherungen zugunsten des Genossen
schaftsbauern oder seiner Hinterbliebenen haben auf die 
Höhe des Anspruchs keinen Einfluß.

(3) Tritt infolge eines Arbeitsunfalles oder einer Berufs
krankheit der Tod des Genossenschaftsbauern ein, ist die 
LPG verpflichtet, den Hinterbliebenen den durch Verlust des 
gesetzlichen Unterhaltsanspruchs entstandenen Schaden zu 
ersetzen und die Bestattungskosten zu tragen. Die Bestim
mungen der Absätze 1 und 2 finden entsprechend Anwen
dung.

§37
Weitere Ersatzansprüche des Genossenschaftsbauern

(1) Verletzt die LPG ihre Pflichten gegenüber einem Ge
nossenschaftsbauern aus dem genossenschaftlichen Arbeits
verhältnis und wird ihm dadurch Schaden zugefügt, hat die 
LPG dem Genossenschaftsbauern diesen zu ersetzen. Die 
Verpflichtung zum Schadenersatz entfällt, wenn die LPG die 
Umstände, die zum Schaden geführt haben, trotz Ausnutzung 
aller ihr durch die sozialistischen Produktionsverhältnisse 
gegebenen Möglichkeiten nicht abwenden könnte. Für den 
Umfang des Schadenersatzanspruchs finden die Bestimmun
gen des § 36 Absätze 2 und 3 sinngemäß Anwendung.

(2) Setzt sich ein Genossenschaftsbauer aus gesellschaftli
cher Verantwortung dafür ein, im Interesse der LPG Schäden 
zu verhüten oder zu mindern oder Gefahren abzuwehren, hat 
er Anspruch gegenüber der LPG auf Ersatz der Aufwendun
gen, die er den Umständen nach für erforderlich halten 
konnte, sowie auf Entschädigung für eingetretene Nachteile.

(3) Verwendet ein Genossenschaftsbauer mit Genehmigung 
der LPG persönliches Eigentum zur Erfüllung seiner Arbeits
aufgabe, hat ihm die LPG Schadenersatz zu leisten, wenn 
das persönliche Eigentum dabei beschädigt oder zerstört 
wird. Anspruch auf Schadenersatz besteht in dem Umfang 
nicht, in dem der Genossenschaftsbauer nach den Bestim
mungen der §§ 39 und 40 materiell verantwortlich wäre.

§38
Erfüllung von Schadenersatzansprüchen

(1) Die LPG sind berechtigt, sich zur Erfüllung von Scha
denersatzansprüchen gemäß § 36 und § 37 Abs. 1, die mit 
einem Personen- oder Sachschaden im Zusammenhang ste
hen, bei der Staatlichen Versicherung der Deutschen Demo
kratischen Republik zu versichern.

(2) Soweit die LPG Schadenersatz leistet, gehen Schaden
ersatzansprüche des Genossenschaftsbauern gegenüber Drit
ten auf die LPG über. Weitergehende zivilrechtliche Ansprü
che des Genossenschaftsbauern gegen den Schädiger werden 
dadurch nicht berührt.

Materielle Verantwortlichkeit der Genossenschaftsbauern
§39

•

(1) Genossenschaftsbauern, die das genossenschaftliche 
Eigentum schuldhaft schädigen oder durch eine grobe Ver
nachlässigung der genossenschaftlichen Pflichten schuldhaft • 
erhebliche Produktionsausfälle herbeiführen, sind der LPG 
für den entstandenen Schaden ersatzpflichtig. In weniger 
schweren Fällen kann der Vorstand Disziplinarmaßnahmen 
zur Erziehung des Genossenschaftsbauern ergreifen.

(2) Der Umfang der Schadenersatzpflicht richtet sich nach 
der Höhe des direkten Schadens. Die Beschränkung auf den 
direkten Schaden entfällt, wenn der Schaden vorsätzlich her
beigeführt wurde.

(3) Wurde der Schaden fahrlässig bei Durchführung der ge
nossenschaftlichen Arbeit verursacht, ist der Umfang der 
Schadenersatzpflicht auf die Höhe einer monatlichen Vergü
tung begrenzt. Bei Verlust von zur alleinigen Benutzung 
gegen schriftliche Bestätigung übergebenen Gegenständen 
sowie von besonders in Gewahrsam übertragenen Zahlungs-


